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drohen dem Betroffenen erhebliche prozessuale Rechtsnachteile. 
Diese ergeben sich daraus, dass er seine Parteirechte im Verfahren 
gegen die Mitbeschuldigten verliert. Denn es besteht kein gesetzli- 
cher Anspruch auf Teilnahme an den Einvemahmen der anderen 
beschuldigten Personen und an den weiteren Beweiserhebungen im 
getrennt geführten Strafverfahren (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario; 
BGE 140 IV 172 E. 1.2.3 S. 176).
1.3.5 Angesichts dieser erheblichen prozessualen Rechtsnachteile 
und vor dem Hintergrund der in E. 1.3.3 hiervor zitierten Recht- 
sprechung, die auch dem Gesichtspunkt der Prozessôkonomie Rech- 
nung trâgt, ist angezeigt, die beschuldigte Person bei Verfahrens- 
trennungen (bzw. der Verweigerung einer Verfahrensvereinigung) 
nicht auf die Anfechtbarkeit des Endentscheids zu verweisen, son
dera grundsàtzlich einen drohenden, nicht wieder gutzumachenden 
Nachteil zu bejahen (zit. Urteil 1B_230/2019 E. 1.5.4).
1.4 Ob sich der Verlust der Parteirechte im konkreten Fall für den 
Betroffenen tatsàchlich nachteilig auswirken kann oder ausnahms- 
weise kein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht, ist eine 
Frage, die sowohl für die Zulàssigkeit der Beschwerde als auch für 
deren Begründetheit von Bedeutung ist. Derartige sogenannt dop- 
pelrelevante Tatsachen werden grundsàtzlich im Rahmen der Be
gründetheit geprüft (zum Grundsatz: BGE 145 II 153 E. 1.4 S. 156; 
zur Ausnahme: BGE 144 II 184 E. 1.3 S. 187 f.; je mit Hinweisen). 
Für die Zulàssigkeit reicht aus, wenn sie schlüssig behauptet werden 
bzw. mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorliegen (BGE 145 
H 153 E. 1.4 S. 156; Urteil 6B_1324/2018 vom 22. Marz 2019 E. 4.3; 
je mit Hinweisen). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall 
gegeben: Insbesondere hat der Beschwerdeführer in nachvollzieh- 
barer Weise auf den engen zeitlichen, ortlichen und inhaltlichen 
Zusammenhang der gegen ihn und den Mitbeschuldigten erhobenen 
Vorwürfe hingewiesen. Die Sachurteilsvoraussetzüng von Art. 93 
Abs. 1 lit. a BGG erweist sich damit als erfüllt.
1.5 Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Be- 
merkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
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